
cher besteht jedoch nicht, wenn B seine auf den Abschluss des Kaufvertrages gerichtete Willens-
erkl�rung wirksam angefochten hat.

In der Aussage des B gegen�ber C, sich nicht mehr an den Kaufvertrag gebunden zu f�hlen ist
eine Anfechtungserkl�rung nach § 143 I BGB zu sehen.

Ein Anfechtungsgrund k�nnte sich hier aus § 119 II BGB ergeben. Dann m�sste sich B �ber eine
verkehrswesentliche Eigenschaft des Topfsets geirrt haben.

Verkehrswesentliche Eigenschaften einer Sache sind alle Faktoren, die der Sache dauerhaft
anhaften und nach der Verkehrsanschauung f�r die Wertsch�tzung oder Verwendbarkeit von Be-
deutung sind (Palandt/Heinrichs aaO, § 119 Rn 24).

Das Topfset ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und nicht, wie von B angenommen, eine
Billigproduktion aus China. B hat sich daher �ber das Material und damit �ber eine verkehrswe-
sentliche Eigenschaft des Topfsets geirrt.

B hat die Anfechtung umgehend und damit auch unverz�glich nach § 121 I BGB erkl�rt.
Somit hat B seine auf den Kaufvertrag gerichtete Willenserkl�rung wirksam angefochten.
Die Leistung des B erfolgte demnach ohne Rechtsgrund.

Hinweis: Nach aA besteht nach erfolgter Anfechtung ein Anspruch aus § 812 I 2, 1. Alt BGB. Im
Ergebnis w�re aber auch nach dieser Auffassung ein Bereicherungsanspruch des B gegen C
gegeben, so dass offen bleiben kann, ob die Anfechtung den Rechtsgrund nachtr�glich weg-
fallen l�sst oder ob dieser von Anfang an nicht bestand.

II. Wie bereits oben dargelegt wurde, hat C nach §§ 929 S 1, 932 BGB das Eigentum an dem Topf-
set gutgl�ubig erworben.

Daran �ndert auch die Anfechtung des Kaufvertrages nichts. Den Eigentumserwerb des C h�tte
B nur durch Anfechtung auch der Einigungserkl�rung beseitigen k�nnen.

Demnach ist C Empf�nger iSd § 822 BGB.

B) Weiterhin m�sste C die T�pfe unentgeltlich einem Dritten zugewendet haben. C hat das Topfset
an F verschenkt und damit unentgeltlich rechtsgesch�ftlich �bertragen.

Unentgeltliche Zuwendung

C) Schließlich m�sste die Verpflichtung des C zur Herausgabe der T�pfe ausgeschlossen sein.Ausschluss der Heraus-
gabeverpflichtung Wie sich aus dem Wortlaut ergibt, ist der Anspruch aus § 822 BGB subsidi�r; er greift also nicht

ein, wenn der Anspruch gegen den Zuwendenden fortbesteht. Die Haftung des Dritten ist nur
Aushilfshaftung, die nur dann eintritt, wenn die Verpflichtung des urspr�nglichen Empf�ngers zur
Herausgabe der Bereicherung infolge der unentgeltlichen Zuwendung des Erlangten an den Dritten
ausgeschlossen ist (Palandt/Sprau aaO, § 822 Rn 7).

Der Bereicherungsanspruch des B gegen C k�nnte nach § 818 III BGB ausgeschlossen sein. C
hat die T�pfe unentgeltlich F zugewendet. Er ist damit iSd § 818 III BGB entreichert, so dass seine
Verpflichtung zur Herausgabe der T�pfe und damit der Bereicherungsanspruch des B infolge der
unentgeltlichen Zuwendung an den Dritten ausgeschlossen ist.

Folglich hat B gegen F einen Anspruch auf Herausgabe des Topfsets nach § 822 BGB.Ergebnis
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n SACHVERHALT

A f�hrt seinen fabrikneuen Mercedes S 500 L durch die Waschstraße des B. Beim Ausfahren aus der
Anlage sind die Seitenspiegel des Fahrzeugs abgebrochen. Aus Unachtsamkeit hatte B die Drehge-
schwindigkeit der Waschb�rsten zu schnell eingestellt. Von A zur Rede gestellt, verweist B auf
folgende Klausel in seinen AGB, die am Eingang zur Waschhalle auf einem gut sichtbaren Schild
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ausgestellt sind: »Eine Haftung f�r die Besch�digung der außen an der Karosserie angebrachten
Teile, wie zB Zierleisten, Spiegel, Antennen sowie dadurch verursachte Lack- und Schrammsch�-
den bleibt ausgeschlossen, es sei denn, dass den Waschanlagenunternehmer eine Haftung aus
grobem Verschulden trifft.« A verl�sst ver�rgert den Betrieb des B, beh�lt sich aber die Geltend-
machung der anfallenden Reparaturkosten iHv insg 1 750 E vor.

H, der gewerbsm�ßig Chauffeurfahrten zu festlichen Anl�ssen anbietet, vereinbart am Mor-
gen des folgenden Tages mit seinem Freund B, dass ihm dieser seinen v�llig verdreckten weißen
Rolls-Royce Corniche Cabriolet bis 11 Uhr in der Waschanlage reinigen solle. Er erkl�rt dem B, dass
er noch am selben Tag ein Hochzeitspaar p�nktlich nach der kirchlichen Trauung um 12 Uhr ins
nahe gelegene Schloss chauffieren m�sse. Diesen Termin d�rfe er wegen des »saftigen Honorars«
auf keinen Fall verpassen. Als H um 11 Uhr wie vereinbart bei B vorbeischaut, muss er feststellen,
dass dieser es vergessen hat, den Wagen des H zu waschen. Angesichts des Andrangs an der
Waschstraße und der vorger�ckten Zeit kann der Wagen weder bei B noch bei einer anderen
Waschanlage mehr gereinigt werden. H ist daher nicht mehr in der Lage, den Hochzeitstermin um
12 Uhr wahrzunehmen; das Hochzeitspaar f�hrt entnervt per Taxi. H will daher das entgangene
Honorar iHv 400 E von B ersetzt haben.

Noch am selben Abend will X seinen Phaeton bei B waschen. Dazu reiht er sich auf dem Be-
triebsgel�nde des B hinter zwei wartenden Fahrzeugen ein. Neben ihm sitzt K, ein obdachloser
Bekannter des X, den dieser bisweilen zu sich nach Hause zum Essen einl�dt. Noch bevor X eine
Waschmarke erstanden hat, verzichtet er angesichts der Warteschlage auf die Reinigung seines
Wagens. K bittet ihn jedoch um einen Augenblick Geduld, da er noch ein dringendes Bed�rfnis
erledigen m�sse. Beim Aussteigen rutscht K gedankenverloren auf einer �llache aus, die Lehrling L
nach einem �lwechsel versehentlich nicht entfernte. F�r seinen dabei besch�digten Pelzmantel,
einem Erbst�ck seines Großvaters, verlangt K von B Ersatz des Schadens (1 000 E). B verweist auf
ein am Eingang der Waschstraße angebrachtes, gut leserliches Schild mit der Aufschrift »Vorsicht
�lspuren«. Im �brigen macht er zu Recht geltend, dass er seinen Betrieb stets vorbildlich f�hre und
L sorgf�ltig ausgew�hlt und �berwacht habe.

1. Kann A von B die Reparaturkosten iHv 1 750 E ersetzt verlangen?

2. Haftet B dem H f�r dessen entgangenes Honorar?

3. Kann K von B Ersatz f�r seinen besch�digten Pelzmantel verlangen?

n L�SUNG

Frage 1: Anspruch des A gegen B auf Ersatz der Reparaturkosten iHv 1 750 E

A) Gem §§ 280 I, 241 II iVm § 631 BGB

I. Vorliegen eines Schuldverh�ltnisses

Zun�chst m�sste zwischen A und B ein Schuldverh�ltnis iSv § 280 I BGB bestehen. Beide Parteien
vereinbarten vorliegend die Reinigung eines Fahrzeugs. Damit liegt ein Werkvertrag nach § 631
BGB vor.

II. Abgrenzung zwischen Schlechtleistung und Schutzpflicht-
verletzung

Fraglich ist, ob die Besch�digung des Fahrzeuges einen Sachmangel iSv § 633 BGB darstellt
(Schlechtleistung mit Schadensersatzanspruch nach §§ 634 Nr 4, 280 I BGB) oder ob vielmehr
von einer bloßen Schutzpflichtverletzung nach § 241 II BGB auszugehen ist.

Abgrenzung Schlechtleistung
von Schutzpflichtverletzung

1. Annahme einer Schlechtleistung

Vorliegend k�nnte f�r die Annahme einer Schlechtleistung sprechen, dass der Schaden am Leis-
tungssubstrat selbst und nicht an sonstigen Rechtsg�tern des Bestellers eingetreten ist (so AG
Lemgo NZV 2004, 408). Leistungshandlung (Waschen des Wagens) und Leistungsgegenstand (Wa-
gen) sind eng miteinander verwoben und lassen sich nur schwer trennen. Wird bei der Reinigung
der Wagen besch�digt, stellt dies nach der Verkehrsanschauung eine mangelhafte Reinigung und
damit eine Schlechtleistung iSd § 633 BGB dar. Zwar wird die Verpflichtung, das Fahrzeug des
Kunden nicht zu besch�digen, nur als eine Neben- und nicht als eine Hauptpflicht des Werk-
vertrages eingestuft. Dessen ungeachtet geht die Rspr von einer essenziellen Vertragspflicht (sog
Kardinalpflicht) aus (BGH NJW 2005, 422, 424 f).
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